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Bekanntgabe 
der Haushaltssatzung 

des Landkreises Bayreuth für das 
Haushaltsjahr 2019 

I. Aufgrund der Art. 57 ff der Landkreis- 
ordnung für den Freistaat Bayern - 

LkrO - hat der Kreistag des Landkrei- 
ses Bayreuth in der Sitzung am 22. 
Februar 2019 für das Haushaltsjahr 
2019 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die hiermit gemäß Art. 59 
Abs. 3 LkrO bekannt gemacht wird. 

Haushaltssatzung 
des Landkreises Bayreuth 
für das Haushaltsjahr 2019 

Aufgrund des Art. 57 ff der Landkreisord- 
nung für den Freistaat Bayern (LkrO) 
erlässt der Landkreis Bayreuth folgende 
Haushaltssatzung: 

ä 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
festgesetzt; 
erschließt 

1. im Ergebnishaushalt mit 
dem Gesamtbetrag 
der Erträge von 92.693.100€ 
dem Gesamtbetrag 
derAufwendungen von 96.060.400€ 
und dem 
Saldo (Jahresergebnis) von 45.367.300 € 

2. im Finanzhaushalt 
a) aus laufender Verwaltungstätigkcit 

mit 
dem Gesamtbetrag 
derEinzahlungen von 89.921.200€ 
dem Gesamtbetrag 
derAuszahlungen von 91.318.100€ 
und einem Saldo von -1.396.900€ 

b) aus Investitionstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von 4.975.500€ 
dem Gesamtbetrag 
derAuszahlungen von 7.921.700€ 
und einem Saldo von -2.946.200€ 

c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag 
der Einzahlungen von 0 € 

dem Gesamtbetrag 
derAuszahlungen von 1.400.000 € 
und einem Saldo von -1.400.000 € 

d) und einem Saldo 
des Finanzhaushaltes von -5.743.100 € 

ä 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nichtvorgesehen. 

ä 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser- 
mächtigungen zur Leistung von Auszah- 
lungen für Investitionen und Investitions- 
förderungsmaßnahmen in künftigen 
Jahren wird auf11.050.000 € festgesetzt. 
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1. Die Höhe des durch sonstige Einnah- 

men nicht gedeckten Bedarfs, der 
nach Art. 18 ff des Finanzausgleichs- 
gesetzes (FAG) umzulegen ist, wird für 
das Haushaltsjahr 2019 auf 
35.63G.842‚39 € (Umlagesoll) festge- 
setzt. 

2. Die Kreisumlage wird in Hundert- 
sätzen aus nachstehenden Umlage- 
grundlagen bemessen und zwar aus 
den vom bayerischen Statistischen 
Landesamt festgesetzten Steuerkraft- 
zahlen 
a) der GrundsteuerA 933.780€ 
b) der GrundsteuerB 8.985.104€ 
c) derGewerbesteuer 20.245.059€ 
d) des Gemeindeeinkommens- 

steueranteils 47.363.497 € 
e) des Gemeinde- 

umsatzsteueranteils 3.667.988€ 
f) und 80 v. I-I. der SchlüsseIzuwei- 

sungcn, aufwelche die kreisange- 
hörigen Gemeinden im IIJ 2017 
Anspruch hatten 25.183.206 € 

Summe der 
Bemessungsgrundlagenl06.378.634€ 

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die 
Umlagensätze für die Kreisumlage 
einheitlich auf 33,50 v.H. festgesetzt. 

4. Die Steuersätze (Hebesätze) für nach- 
stehende Gemeindesteuern, die der 
Landkreis auf gemeindefreien Grund- 

stücke erhebt, werden wie folgt festge- 
setzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirt- 

schaftlichen Betriebe (A) 330 v.H. 
b) für die Grundstücke (B) 330 v.H. 

2. Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag 380 v.H. 

ä 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
nach dem Haushaltsplan des Landkreises 
wird auf7.000.000 € festgesetzt. 

. 
ä 6 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 
2019 in Kraft. 

Landkreis Bayreuth 
Bayreuth, 2. August 2019 
Hühner 
Landrat 

II. Die Regierung von Oberfranken hat 
die zu ä 3 der Haushaltssatzung erfor- 
derliche rechtsaufsichtliche Geneh- 
migung mit Schreiben vom 15. Juli 
2019 -Nr. 12-1512-3-3 erteilt. 

III. Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 59 
Abs. 3 LkrO in der Zeit vom 16.08.2019 
bis 23.08.2019 während der allgemei- 
nen Geschäftsstunden im Landrats- 
amt Bayreuth, Markgrafenallee 5, 
Zimmer 161, zur Einsichtnahme öf- 
fentlich auf. 

Inhalt: 
Bekanntgabe der Haushaltssatzung des Landkreises Bay- 
reuth für das Haushaltsjahr 2019 
Wasserrecht; 
Antrag auf Bauumfangserweiterung für die Baumaßnah- 
me Ilochtvasserschutz "Weidig"mitAbfanggraben 
Antragsteller: Markt Weidenberg, Rathausplatz l, 95466 
Weidenberg 
Übungen der US-Streitkräfte 
Itaushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver- 
sorgung Adlitz. Sleifling und Brünnberg für das Haus- 
haltsjahr20l9 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver- 
sorgung Seybothenreuther Gruppe für das Haushaltsjahr 
2019
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Wasserrecht; 
Antrag auf Bauumfangserweiterun g für 
die Baumaßnahme Hochwasserschutz 
"Weidig" mit Abfanggraben 
Antragsteller: Markt Weidenberg, Rat- 
hausplatz 1‚ 95466 Weidenberg 

Erforderlichkeit einer förmlichen Um- 
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) - 

Allgemeine Vorprüfung für den Einzel- 
fall nach ä 9 Abs. 3 Nr. 2 UVPG und Doku- 
mentation des Ergebnisses gem. ä 5 Abs. 
2 UVPG 

Bekanntmachung 

Mit Schreiben vom 23.5.2019 hat der 
Markt Weidenberg die Bauumfangserwei- 
terung für die Baumaßnahme Hochwas- 
serrückhaltebecken Weidig mit Abfang- 
graben Mengersreuth und die Änderung 
des Planfeststellungbeschlusses vom 
22.9.2017 beantragt. 

Gemäß ä 5 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 in Verbin- 
dung mitä 7Abs. 1 und ä 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
2 und Abs. 4 des Gesetzes über die Um- 
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
Verbindung mit (i.V.m) Anlage 1 Nr. 
13.18.1 zum UVPG ist für die hier gegen- 
ständliche Änderung des Planfeststel- 
lungsbeschlusses vom 22.9.2017 im Rah- 
men einer allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalls überschlägig zu prüfen, ob die 
Änderung des Vorhabens erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, die im Hinblick auf eine wirksame 
Umweltvorsorge zu berücksichtigen 
wären. Dabei sind die in Anlage 3 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien heranzu- 
ziehen und für eine Beurteilung zu be- 
rücksichtigen. 

Prüfung der Kriterien gemäß Anlage 3 Nr. 
1 bis Nr. 3 zum UVPG. 
(Auszugsweise) 

- Wasser: 

- Mit dem seitlichen Abfanggraben 
nördlich von Mengersreuth wird ein 
zusätzliches Einzugsgebiet von ca. 8,2 
ha zum HRB Weidig übergeleitet. Der 
Zuwachs des Hochwasserabflusses 
erhöht sich um ca. 6,4%. Eine wesent- 
liche Veränderung ist damit nicht 
gegeben. 

Durch die Verrohrung des Grabens 
südlich des Dammbauwerks wird 
erreicht, dass der Drosselabfluss ohne 
weitere Verklausungsgefahr abgelei- 
tet wird, der Abfluss im verbleibenden 
Graben über einen ausreichend di- 
mensionierten räumlichen Rechen 
geführt wird und bei einer potentiel- 
len Rechenverklausung der Graben- 
abfluss über die Gitterrostebene des 
Einlaufbauwerks immer noch der 
Verrohrung zugeführt werden kann. 
Die Verrohrung (18 m) ist als unterge- 
ordnet anzusehen nachdem das bishe- 
rige Grabenbett ein naturfernes ge- 
pflastertes Trapezprofil aufweist. 

36 

- Fläche/ Boden: 

- Vom Bau der beiden Maßnahmen 
wird kein Boden mit besonderer 
Bedeutung für den Naturhaushalt 
betroffen. 

Tiere/Pflanzen und biologische Viel- 
falt 

Weder Tiere noch Pflanzen von beson- 
derer Bedeutung sind vom Ausbau 
beider Maßnahmen betroffen. 

- Schutzkriterien 

Das Vorhaben liegt am Rande des 
Landschaftschutzgebietes "Fichtelge- 
birge". 

Die beantragte Bauumfangserweiterung 
führt zu keinen erheblichen Umweltaus- 
wirkungen‚ die im Hinblick auf eine wirk- 
same Umweltvorsorge berücksichtigt 
werden müssten. Die allgemeine Vorprü- 
fung ergab, dass anhand der in Anlage 2 
zum UVPG aufgeführten Kriterien eine 
Pflicht zur Durchführung einer UVP 
nicht besteht. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig 
anfechtbar (ä 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG). 

Diese Entscheidung ist nach ä 5 Abs. 2 
Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei 
sind die wesentlichen Gründe für das 
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP- 
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein- 
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit 
anzugeben. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist 
zusätzlich auf der Internetseite des Land- 
kreises Bayreuth unter 

www.landkreis-bayreuth.de/derland 
kreis/amtlicheBekanntmachungen 

abrufbar (vgl. ä 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. VI 
m. Art. 27a BayVwVfG). 

Bayreuth, 30. Juli 2019 
Landratsamt 
Roman Böhm 
Regierungsrat 

Übung der US-Streitkräfte 

In der Zeit vom 1.8. - 30.8.2019 findet eine 
Übung der US-Streitkräfte u.a. im Land- 
kreis Bayreuth (Gemeindegebiet Spei- 
chersdorf) statt. 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von 
den Einrichtungen der übenden Truppe 
fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von lie- 
gengebliebenen militärischen Sprengmit- 
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön- 
nen, wird hingewiesen. 

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so- 
fort die nächstgelegene Polizeidienststel- 
le zu verständigen. 

Soweit Manöverschäden geltend gemacht 
werden, wird gebeten, sich an die Ge- 
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle 
derVerwaltungsgemeinschaft zu wenden. 

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt 
Würzburg - Amt für Verteidigungslasten - 

und die Wehrbereichsverwaltung VI, De- 
zernat IV A 2, München. 

Bayreuth, 24. Juli 2019 
Landratsamt 
Froschauer 
Regierungsrätin 

Übung der US-Streitkräfte 

In der Zeit vom 1.9. - 30.9.2019 findet eine 
Übung der US-Streitkräfte u.a. im Land- 
kreis Bayreuth (Gemeindegebiet Schna- 
belwaid) statt. 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von 
den Einrichtungen der übenden Truppe 
fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von lie- 
gengebliebenen militärischen Sprengmit- 
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön- 
nen, wird hingewiesen. 

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so- 
fort die nächstgelegene Polizeidienststel- 
le zu verständigen. 

Soweit Manöverschäden geltend gemacht 
werden, wird gebeten, sich an die Ge- 
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft zu wenden. 

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt 
Würzburg - Amt für Verteidigungslasten — 

und die Wehrbereichsverwaltung VI, De- 
zernat IV A 2, München. 

Bayreuth, 12. August 2019 
Landratsamt 
Froschauer 
Regierungsrätin 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung 

Adlitz, Steifling und Brünnberg 
für das Haushaltsjahr 2019 

Auf Grund der ää 16, 17 der Verbands- 
satzung und der Art. 40 ff. des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. 

der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung Ad- 
litz, Steifling und Brünnberg folgende 
Haushaltssatzung: 

S 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
festgesetzt; 

erschließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 32.970,00 € 
und 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 6.003,00 € ab. 

ä 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind 
nichtvorgesehen. 

53 
Verpflichtungsermächtigungen im Ver- 
mögenshaushalt werden nicht festge- 
setzt. 

ä 4 
1. Eine Verwaltungsumlage wird nicht er- 

hoben. 
2. Eine Investitionsumlage wird nicht er- 

hoben. 

ä 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 
5.000,00 € festgesetzt. 

ä 6 
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 
2019 in Kraft. 

Adlitz, 12. Juni 2019 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
Adlitz, Steifling und Brünnberg 
Bauernschmitt 
Verbandsvorsitzender 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla- 
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be- 
kanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Geschäftsstelle des Zweckverban- 
des, Adlitz Nr. 20, 95491 Ahorntal, zur öf- 
fentlichen Einsichtnahme auf. 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversor- 
gung der Seybothenreuther Gruppe 

für das Haushaltsjahr 2019 

Aufgrund des ä 17 der Verbandssatzung 
und Art. 41 des Gesetzes über die kommu- 
nale Zusammenarbeit (KommZG) in Ver- 
bindung mit Art. 63 ff. der G0 erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatz- 
ung: 

ä 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
festgesetzt. Er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen 
undAusgaben mit 398.800,00€ 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 1.365.000‚00€ ab. 

ä 2 
Der Gesamtbetrag an Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde- 
rungsmaßnahmen wird auf 865.000,00 € 
festgesetzt. 

53 
Verpflichtungsermächtigungen im Ver- 
mögenshaushalt werden nicht festge- 
setzt. 

ä 4 
Eine Betriebskostenumlage wird nicht er- 
hoben. 

55 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 
66.000‚00€festgesetzt. 

ä 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja- 
nuar 2019 in Kraft. 

Seybothenreuth, 8. Juli 2019 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
Seybothenreuther Gruppe 
Preißinger 
Verbandsvorsitzender 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla- 
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be- 
kanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge- 
meinschaft Weidenberg, Rathausplatz 1, 
95466 Weidenberg, während der allgemei- 
nen Geschäftsstunden zur öffentlichen 
Einsichtnahme auf.
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Hausanschrift: Markgrafenallee 5 

Landratsamt Bayreuth 
b

i 

Postanschrift: 

Telefon: 
Telefax: 

E-Mail: 
Internet: 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Bayreuth 

Postbank Nürnberg 

Commerzbank 

Besuchszeiten: 
Montag - Dienstag: 
Mittwoch: 
Donnerstag: 
Freitag: 

95448 Bayreuth _ der Landkreis Bayreuth 
95440 Bayreuth 

0921/728-0 
0921/728-88-0 

poststelle@lra-bt.bayern.de 
wwwlandkreis-bayreuthde 

IBAN DE36773501100570001206 
BIC BYLADEMISBT 
IBAN DE11760100850019810851 
BIC PBNKDEFFXXX 
IBAN DE02773400760131571200 
BIC COBADEFFXXX 

07.30 - 15.00 Uhr 
07.30 - 12.00 Uhr 
07.30 — 18.00 Uhr 
07.30 - 13.00 Uhr 

Annahmeschluss Kfz-Zulassungsstelle: 
Mittwoch: 
Donnerstag: 
Freitag: 

11.30 Uhr 
17.30 Uhr 
12.00 Uhr 

Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich, nicht 
jedoch in der Kfz.-Zulassungsstelle.


